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Zustandigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU)

FuBnoten zum Dokument

Anlage zuletzt geandert durch Verordnung vom 15. Juli 2025 (GV. NRW. S. 672), in Kraft
getreten am 19. Juli 2025.

Vom 3. Februar 2015

§1

Umweltschutzbehorden

(1) Der Vollzug der im Teil A des Verzeichnisses zu dieser Verordnung genannten Gesetze und
der zu diesen Gesetzen ergangenen Rechtsverordnungen sowie sonstigen Verordnungen, Ver-
ordnungen der Europaischen Gemeinschaften und der Europaischen Union und des § 93b Ab-
satz 2 der Grundbuchverfligung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 1995
(BGBI. I S. 114), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBI. | S. 3719) ge-
andert worden ist, obliegt, soweit nichts anderes bestimmt ist, den Umweltschutzbehérden.

(2) Umweltschutzbehoérden sind
1. das fur Umwelt zustandige Ministerium als oberste Umweltschutzbehérde,

2. die Bezirksregierungen als obere Umweltschutzbehdrden,
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3. die Kreise und kreisfreien Stadte als untere Umweltschutzbehorden,
4. die Bezirksregierung Arnsberg auch als Bergbehorde.

Fir den Vollzug der unter Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften kénnen weitere Behérden nach
MaBgabe dieser Verordnung zustandig sein.

(3) Die unteren Umweltschutzbehdrden sind sachlich zusténdig, soweit nichts anderes bestimmt
ist.

(4) Die Zustandigkeiten der Gemeinden und Kreise als 6ffentlich-rechtliche Entsorgungstrager
nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212) in der jeweils gelten-
den Fassung und der Gemeinden als abwasserbeseitigungspflichtige Kérperschaften bleiben un-
berlhrt.

(5) Die in dieser Verordnung genannten Zustandigkeiten beziehen sich auf die genannten
Rechtsvorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung. Teil B des Verzeichnisses zu dieser Ver-
ordnung enthélt eine Ubersicht und Erlauterungen zu Anhang Il.

§2

Zustandigkeiten bei Anlagen

FuBnoten zu § 2 Zustandigkeiten bei Anlagen

§ 2: Absatz 4 geandert durch Verordnung vom 17. April 2018 (GV. NRW. S. 206), in Kraft ge-
treten am 27. April 2018; Absatz 4 geandert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 1. Februar
2022 (GV. NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar 2022.

(1) Fir den Vollzug der unter § 1 Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften ist die obere Umwelt-
schutzbehdrde zustandig, soweit es sich um Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb
von Anlagen nach Anhang | dieser Verordnung oder um Anforderungen des Abfall-, Boden-
schutz- und Wasserrechts gegentiber dem Betreiber dieser Anlage handelt und soweit in An-
hang Il nichts anderes bestimmt ist. Fliir Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ist die Be-
zirksregierung Arnsberg zustandig, soweit in Anhang Il nichts anderes bestimmt ist. Fir den Be-
reich des Immissionsschutzrechts ist bei Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, das fur Ener-
gie zustandige Ministerium oberste Umweltschutzbehdrde. Die Zustandigkeiten erfassen auch
die Wahrnehmung von Verpflichtungen der fir die Anlage zustandigen Behorde.
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(2) Die Zustandigkeit nach Absatz 1 erfasst alle weiteren Anlagen, die von demselben Betreiber
in einem engen raumlichen Zusammenhang mit der Anlage nach Anhang | oder mit der Anlage,
die der Bergaufsicht unterliegt, betrieben werden, soweit sie gewerblichen Zwecken dienen.

(3) Die Zustandigkeit nach den Absatzen 1und 2 erfasst auch Anlagen anderer Betreiber, die
sich auf demselben oder benachbarten Grundstlcken befinden und die in einem engen betriebs-
technischen und organisatorischen Zusammenhang betrieben werden, soweit sie gewerblichen
Zwecken dienen.

(4) Die Zustandigkeit der oberen Umweltschutzbehoérde nach den Absatzen 1 bis 3 endet fir An-
lagen, die nach dem 1. Januar 2008 stillgelegt worden sind,

- bei einer ordnungsgemagen Stilllegung von Anlagen ein Jahr nach vollstandiger Einstellung des
Betriebs aller Anlagen nach Anhang |,

- bei nicht ordnungsgemaBer Stilllegung, wenn von der Anlage und dem Anlagengrundstick kei-
ne schadlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren mehr hervorgerufen werden und
die Ruckfihrung des Anlagengrundstlicks in den Ausgangszustand nach § 5 Absatz 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geandert
worden ist, abgeschlossen oder die Pflicht erloschen ist.

Zur ordnungsgemaBen Stilllegung nach Satz 1 gehort auch die Erfiillung der Betreiberpflicht nach
§ 5 Absatz 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Bei Deponien, die am 1. Januar 2008 noch
nicht endgltig stillgelegt sind, endet die Zustdndigkeit abweichend von Satz 1 mit der Feststel-
lung, dass die Nachsorgephase abgeschlossen ist. Obere und untere Umweltschutzbehérde
konnen vereinbaren, dass nach vollstandiger Einstellung des Betriebes der Anlage beziehungs-
weise endgultiger Stilllegung der Deponie die Zustandigkeit bereits zu einem friheren Zeitpunkt
Ubernommen wird.

(5) Die Zustandigkeit der oberen Umweltschutzbehoérde nach den Absatzen 1 bis 4 endet bei ei-
ner Anderung oder Wiederaufnahme des Betriebes, wenn die die Zustindigkeit nach Absatz 1 bis
4 begrindenden Umstande nicht mehr gegeben sind.

§3

Zustandigkeiten gegeniiber Kreisen und kreisfreien Stadten

Fir den Vollzug der unter § 1 Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften gegenliber Kreisen und
kreisfreien Stadten ist die Bezirksregierung zustandig, soweit in Anhang Il nichts anderes be-
stimmt ist. Gegeniber einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Gesellschaftsform findet
Satz 1 nur Anwendung, wenn einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt mehr als 50 Prozent der
Anteile an dem Unternehmen oder der Einrichtung in Gesellschaftsform gehdéren.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/7



§4
Weitere Zustandigkeiten

Fir den Vollzug der in Anhang Il dieser Verordnung genannten Aufgaben sind die dort angefihr-
ten Behérden zustandig.

§5

Bestimmung von Zustandigkeiten

Ist es zweckmaBig, eine Angelegenheit in benachbarten Bezirken einheitlich zu regeln, kann die
oberste Umweltschutzbehdrde einer oberen Umweltschutzbehdrde Aufgaben im Bezirk einer
anderen oberen Umweltschutzbehoérde lbertragen. Die oberste Umweltschutzbehdrde kann im
Einvernehmen mit den betroffenen Behdrden die zustandige Behorde bestimmen, wenn fir Anla-
gen mit engem rdumlichen oder Anlagen mit betriebstechnischem und organisatorischem Zu-
sammenhang die ortliche und sachliche Zustandigkeit mehrerer Behérden begriindet ist. Andere
Vorschriften zur Bestimmung der zustéandigen Behoérde bleiben unberthrt.

§6
Zustandigkeit bei Rechtsanderung und fiir den Vollzug von Verwaltungs-
akten

(1) Tritt wahrend eines laufenden Verwaltungsverfahrens eine Anderung der in § 1 Absatz 1 die-
ser Verordnung in Bezug genommenen Rechtsvorschriften in Kraft, bleibt die urspringlich zu-
standige Behdrde zustandig.

(2) Wird fur eine Aufgabe die anzuwendende Rechtsvorschrift geandert, bleibt die bisher zustan-
dige Behorde zustandig. Satz 1 gilt nicht, wenn die Aufgabe zugleich in ihrem Inhalt wesentlich
geandert wird.

(3) Wird die Zustandigkeit fur die Durchfiihrung von Genehmigungsverfahren oder sonstigen Zu-
lassungsverfahren geandert, bleibt die urspriinglich zustandige Behorde bis zum Abschluss des
Verfahrens durch bestandskraftige Entscheidung fir diejenigen Verfahren zustandig, in denen
am Tage des Inkrafttretens der Anderung die vom Antragsteller einzureichenden Unterlagen
vollstandig vorliegen.

(4) Fur die Vollstreckung des Verwaltungsaktes ist die Behdrde zustandig, die zum Zeitpunkt der
Vollstreckung fur den Erlass des Verwaltungsaktes zustandig ware.
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§7

Zustandigkeit bei Ordnungswidrigkeiten

Zustandige Behorde fir die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die flir den
Vollzug der Rechtsvorschriften nach dieser Verordnung jeweils zustandige Behorde.

§8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Die Verordnung wird erlassen

a) von der Landesregierung auf Grund

- des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421),
der zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geandert worden
ist, insoweit nach Anhorung des fachlich zustandigen Ausschusses des Landtags,

- des § 9 Absatz 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 4 Satz 2 des Landesorganisationsgesetzes und

- des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBI. | S. 602) sowie

b) vom Ministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
nach Anhérung der zustandigen Ausschisse des Landtags auf Grund

- des § 14 Absatz 4 des Landes-Immissionsschutzgesetzes vom 18. Marz 1975 (GV. NRW. S.
232), der durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 622) neu gefasst
worden ist,

- des § 38 des Landesabfallgesetzes vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 250), der zuletzt durch Ar-
tikel 84 des Gesetzes vom 25. September 2001 (GV. NRW. S. 708) geandert worden ist,

- des § 16 Absatz 1 des Landesbodenschutzgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), der
zuletzt durch Artikel 68 des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 332) geandert worden ist,
und
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- des § 140 Absatz 1 des Landeswassergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), der zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV.
NRW. S. 463) geandert worden ist.

Die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen

Die Ministerprasidentin

Der Minister

fur Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlagel]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/29824-53851-sgv_282_20150203_1_anlage.pdf

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) 
	 § 1 Umweltschutzbehörden 
	 § 2 Zuständigkeiten bei Anlagen 
	 § 3 Zuständigkeiten gegenüber Kreisen und kreisfreien Städten 
	 § 4 Weitere Zuständigkeiten 
	 § 5 Bestimmung von Zuständigkeiten 
	 § 6 Zuständigkeit bei Rechtsänderung und für den Vollzug von Verwaltungsakten 
	 § 7 Zuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten 
	 § 8 Inkrafttreten 
	Anlagen


